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EKD-Datenschutzgesetz

Amtshandlungen (Taufen, Kon�rmationen, kirchliche Trauungen und kirchliche Bestattungen) 

werden regelmäßig gemäß §§ 13 Abs 1 Nr 1,5 DSG-EKD verö�entlicht. Gemeindemitglieder, die 

mit der Verö�entlichung ihrer Daten nicht einverstanden sind, können dem Kirchengemeinderat 

oder dem  Pfarramt ihren Widerspruch schriftlich mitteilen. Die Mitteilung muss rechtzeitig vor 

dem Redaktionsschluss vorliegen, da ansonsten die Berücksichtigung des Widerspruchs nicht 

garantiert werden kann.



Bestattungen: 

05.08. 

12.08. 

19.08. 

04.09. 

,-----11.09. 

11.09. 

17.09. 

23.09. 
--

01.10. 

07.10. 

Christus spricht: 

Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, 
auch wenn er stirbt. (Joh. 11, 25) 
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